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Satzung des Reit- und Fahrvereins Assamstadt e. V. 

A. Allgemeines 

§ 1 Name, Sitz, Eintragung und Geschäftsjahr 
1. Der Verein führt den Namen Reit- und Fahrverein Assamstadt e.V. und wurde am 20. April 1965 ge-

gründet.  
2. Sitz des Vereins ist Assamstadt. 
3-  Der Verein ist im Vereinsregister des AG Bad Mergentheim eingetragen.  
4.  Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
§ 2 Zweck des Vereins 
1. Zweck des Vereins ist: 

a) die Gesundheitsförderung und Lebensfreude aller Personen, insbesondere der Jugend im Rahmen 
der Jugendpflege durch Reiten, Fahren und Voltigieren; 

b) die Ausbildung von Reiter, Fahrer, Voltigierer und Pferd in allen Disziplinen; 

c) ein breitgefächertes Angebot in den Bereichen des Breiten- und Leistungssports aller Disziplinen; 

d) die Förderung des Tierschutzes bei der Haltung und im Umgang mit Pferden; 

e) die Interessenvertretung des Vereins im Rahmen seiner gemeinnützigen Tätigkeit gegenüber Be-
hörden und Organisationen auf der Ebene der Gemeinde und im Kreisverband; 

f) die Förderung des Natur- und Umweltschutzes; 

g) die Förderung des Reitens in der freien Landschaft zur Erholung im Rahmen des Breitensports und 
die Unterstützung aller Bemühungen zur Pflege der Landschaft und zur Verhütung von Schäden; 

h) die Förderung des therapeutischen Reitens; 

i) die Mitwirkung bei der Koordinierung aller Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur für 
Pferdesport und Pferdehaltung im Gemeindegebiet; 

2.   Der Vereinszweck wird erreicht durch: 
a) das Abhalten von regelmäßigen Trainingsstunden; 

b) die Durchführung eines leistungsorientierten Trainingsbetriebes; 

c) den Aufbau eines umfassenden Trainings- und Übungsprogramms für alle Bereiche, einschließlich 
des Freizeit- und Breitensports; 

d) die Teilnahme an sportspezifischen und auch übergreifenden Sport- und Vereinsveranstaltungen; 

e) die Durchführung von allgemeinen Jugendveranstaltungen und -Maßnahmen; 

f) die Beteiligung an Turnieren und Vorführungen, sportlichen Wettkämpfen. 

§ 3 Gemeinnützigkeit 
1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

„Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung. 
2.   Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Alle Mittel des 

Vereins dürfen nur zu satzungsmäßigen Zwecken verwendet werden. 
3.   Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus den Mitteln des Ver-

eins. Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unver-
hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

4.   Ausscheidende Mitglieder haben gegen den Verein keinen Anspruch am Vereinsvermögen. 
§ 4 Verbandsmitgliedschaften 
1. Der Verein ist Mitglied  

a) im Badischen Sportbund (Sportkreis Tauberbischofsheim); 

b) im Pferdesportverband Baden-Württemberg e.V. (hier: Verband der Pferdesportvereine  Nordbaden 
e. V. - Reiter-Ring Main-Tauber; 
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c) in der Deutschen Reiterlichen Vereinigung e.V. (FN) 
2.   Der Verein erkennt die Satzungen, Ordnungen und Wettkampfbestimmungen der Verbände nach Absatz 

1 als verbindlich an. 
3.   Die Mitglieder des Vereins unterwerfen sich durch ihren Beitritt zum Verein den maßgeblichen 

Satzungen, Ordnungen und Wettkampfbestimmungen der Verbände nach Absatz 1. Soweit danach Ver-
bandsrecht zwingend ist, überträgt der Verein seine Ordnungsgewalt auf den jeweiligen Verband nach 
Absatz 1. 

B. Vereinsmitgliedschaft 

§ 5 Mitgliedschaften 
1. Mitglied des Vereins können nur natürliche oder juristische Personen werden. 
2.   Der Verein besteht aus: 

a) ordentlichen Mitgliedern, 

      b) außerordentlichen Mitgliedern, 

c) Ehrenmitgliedern. 
3.   Ordentliche Mitglieder sind alle Mitglieder, die sich aktiv am Vereinsleben beteiligen, ohne Rücksicht auf 

das Lebensalter. 
4.   Außerordentliche Mitglieder sind die passiven und fördernden Mitglieder des Vereins. 
5.   Auf Vorschlag des Gesamtvorstandes kann die Mitgliederversammlung Personen, die sich um den Ver-
ein in besonderer Weise verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern ernennen. 
§ 6 Erwerb der Mitgliedschaft 
1. Die Mitgliedschaft wird durch Aufnahme erworben. Es ist ein schriftliches Aufnahmegesuch an den 

Gesamtvorstand zu richten. 
2.   Das Aufnahmegesuch eines beschränkt Geschäftsfähigen oder Geschäftsunfähigen ist von dem/den 

gesetzlichen Vertreter(n) zu stellen. 
3.   Personen, die bereits einem Reit- und Fahrverein angehören, müssen eine Erklärung über die Stamm-

Mitgliedschaft im Sinne der LPO hinzufügen. Änderungen in der Stamm-Mitgliedschaft sind dem Verein 
unverzüglich mitzuteilen. 

4.   Über die Aufnahme entscheidet der Gesamtvorstand durch Beschluss. Mit Beschlussfassung beginnt die 
Mitgliedschaft.  

5.   Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Die Ablehnung der Aufnahme muss nicht begründet werden. 
§ 6a Verpflichtung gegenüber dem Pferd 

1. Die Mitglieder sind hinsichtlich der ihnen anvertrauten Pferde verpflichtet, stets die  Grundsätze des Tier-
schutzes zu beachten, insbesondere  
a) die Pferde ihren Bedürfnissen entsprechend angemessen zu ernähren, zu pflegen und verhaltens- 

und tierschutzgerecht unter zu bringen, 
b) den Pferden ausreichend Bewegung zu ermöglichen, 
c) die Grundsätze verhaltens- und tierschutzgerechter Pferdeausbildung zu wahren, d.h. ein Pferd nicht 

unreiterlich zu behandeln, z.B. zu quälen, zu misshandeln oder unzulänglich zu transportieren. 
2. Verstöße gegen das Wohl des Pferdes können durch LPO-Ordnungsmaßnahmen auch geahndet 

werden, wenn sie sich außerhalb des Turnierbetriebs ereignen.  
"§ 6b Datenschutzerklärung 
1. Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein seine Adresse, sein Alter und seine Bankverbindung 

auf. Diese Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-System gespeichert. Jedem Vereins-
mitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden dabei 
durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. 
Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich 
intern nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind (z. B. Speicherung von 
Telefon- und Faxnummern einzelner Mitglieder) und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene 
Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht. 

2.   Als Mitglied des Badischen Sportbundes, des Reiterbundes Nordbaden e.V. und der Deutschen Reiter-
lichen Vereinigung e.V. ist der Verein verpflichtet, seine Mitglieder an den Verband zu melden. 
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Übermittelt werden dabei Name, Alter und Vereinsmitgliedsnummer; bei Mitgliedern mit besonderen Auf-
gaben (z.B. Vorstandsmitglieder) die vollständige Adresse mit Telefonnummer, E-Mail-Adresse sowie 
der Bezeichnung ihrer Funktion im Verein. Im Rahmen von Wettkämpfen oder Turnieren meldet der Ver-
ein Ergebnisse und besondere Ereignisse an den Verband. 

3.   Pressearbeit 
Der Verein informiert die Regional- und Tagespresse über Turnierergebnisse und besondere Ereignisse. 
Solche Informationen werden überdies auf der Internetseite des Vereins veröffentlicht. 

Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung wider-
sprechen. Im Falle des Widerspruches unterbleiben in Bezug auf das widersprechende Mitglied weitere 
Veröffentlichungen. Personenbezogene Daten des widersprechenden Mitglieds werden von der Home-
page des Vereins entfernt. Der Verein benachrichtigt den Badischen Sportbund, den Reiterbundes 
Nordbaden e.V. und die Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V. von dem Widerspruch des Mitglieds. 

4.   Weitergabe von Mitgliedsdaten an Vereinsmitglieder 
Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder ausgehändigt, die im 
Verein eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis der Mitgliederdaten erfordert. . 

5.   Beim Austritt werden Name, Adresse und Geburtsjahr des Mitglieds aus der Mitgliederliste gelöscht.  

Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen, werden ge-
mäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Aus-
tritts durch den Vorstand aufbewahrt." 

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft 
1. Die Mitgliedschaft endet durch 

a) Austritt aus dem Verein (Kündigung), 

b) Streichung von der Mitgliederliste, 

c) Ausschluss aus dem Verein oder 

d) Tod/Erlöschen der Rechtsfähigkeit der juristischen Personen. 
2.   Der Austritt aus dem Verein (Kündigung) erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Gesamtvor-

stand. Der Austritt kann nur zum Ende eines Kalenderjahres erklärt werden. 
3,   Ein Mitglied kann durch Beschluss des Gesamtvorstandes von der Mitgliederliste gestrichen werden, 

wenn es trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von Beiträgen an die zuletzt dem Ver-
ein bekannte Adresse in Verzug ist. 
Die Streichung darf erst beschlossen werden, wenn nach der Absendung der zweiten Mahnung ein 
Monat verstrichen ist und in dieser Mahnung ausdrücklich die Streichung angedroht wurde. Der Be-
schluss des Gesamtvorstandes über die Streichung soll dem Mitglied mitgeteilt werden. 

4.   Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche aus dem Mit-
gliedschaftsverhältnis. Noch ausstehende Verpflichtungen aus dem Mitgliedschaftsverhältnis, ins-
besondere ausstehende Beitragspflichten, bleiben hiervon unberührt. 

§ 8 Ausschluss aus dem Verein 
1. Ein Ausschluss kann erfolgen, wenn ein Mitglied in grober Weise den Interessen des Vereins und seiner 

Ziele zuwiderhandelt und ein wichtiger Grund gegeben ist. 
2.   Über den Ausschluss entscheidet der Gesamtvorstand auf Antrag. Zur Antragstellung ist jedes Mitglied 

berechtigt. 
3.   Der Ausschließungsantrag ist dem betreffenden Mitglied samt Begründung mit der Aufforderung zuzu-

leiten, sich binnen einer Frist von zwei Wochen schriftlich zu erklären. Nach Ablauf der Frist ist unter Be-
rücksichtigung der etwa eingegangenen Äußerung des Mitglieds zu entscheiden. 

4.   Der Gesamtvorstand entscheidet mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit. 
5.   Der Ausschließungsbeschluss wird sofort mit Beschlussfassung wirksam. 
6.   Der Beschluss des Vorstandes ist dem Mitglied schriftlich mit Gründen mitzuteilen. 
7.   Gegen den Ausschließungsbeschluss steht dem betroffenen Mitglied das Rechtsmittel der Beschwerde 

zu. Diese ist innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Mitteilung der Entscheidung schriftlich an den 
Gesamtvorstand zu richten. Sie ist zu begründen. Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. 
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8.   Über die Beschwerde entscheidet die nächste Mitgliederversammlung. 
9.   Der Weg zu den ordentlichen Gerichten bleibt unberührt. 

C. Rechte und Pflichten der Mitglieder 

§ 9 Beitragsleistungen und -Pflichten 
1. Es sind ein Mitgliedsbeitrag und eine Aufnahmegebühr zu leisten. 
2.   Die Höhe der Mitgliedsbeiträge und der Aufnahmegebühr sowie deren Zahlweise und Fälligkeit bestimmt 

der Gesamtvorstand durch Beschluss. 
3.   Die Beitragshöhe kann nach Mitgliedergruppen/Abteilungen unterschiedlich festgesetzt werden. Die 

Unterschiede müssen sachlich gerechtfertigt sein. 
4.   Der Gesamtvorstand kann in begründeten Einzelfällen Beitragsleistungen und -pflichten ganz oder teil-

weise erlassen oder stunden. 
5.   Ehrenmitglieder sind beitragsfrei. Für die außerordentliche Mitgliedschaft kann die Beitragsordnung be-

sondere Beitragsregelungen festlegen. 
6.   Der Vorstand ist zudem ermächtigt, eine Beitragsordnung zu erlassen und darin Einzelheiten zum Bei-

tragswesen des Vereins zu regeln. 
§ 10 sonstige Pflichten der Mitglieder 

1.   Jedem Mitglied wird gewissenhafte Befolgung dieser Satzung und rege Beteiligung an den Ver-
sammlungen zur Pflicht gemacht.  

2.   Außerdem wird von jedem Mitglied als selbstverständlich vorausgesetzt, dass es Arbeitspflichten und 
Dienstleistungen zur Förderung des Vereinszwecks erbringt.  

3.   Arbeitspflichten und Dienstleistungen sind von den Mitgliedern zu erbringen: 
 bei der Durchführung von Vereinsveranstaltungen, 
 bei der Instandhaltung der Vereinsanlagen und der Vereinsgebäude. 
4.  Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein laufend über Änderungen in ihren persönlichen Verhältnissen 

schriftlich zu informieren.  

Dazu gehört insbesondere: 

a) die Mitteilung von Anschriftenänderungen, 

b) Änderungen der Bankverbindung bei der Teilnahme am Einzugsverfahren, 

c) Mitteilung von persönlichen Veränderungen, die für das Beitragswesen relevant sind (z. B. Be-
endigung der Schulausbildung, Beendigung des Wehrdienstes). 

5.  Nachteile, die dem Mitglied dadurch entstehen, dass es dem Verein die erforderlichen Änderungen nicht 
mitteilt, gehen nicht zulasten des Vereins und können diesem nicht entgegen gehalten werden. 

§ 11 Ordnungsgewalt des Vereins 
1. Jedes Mitglied verpflichtet sich, gegebenenfalls einem gegen das Mitglied eingeleiteten Ordnungsver-

fahren vor dem dafür satzungsrechtlich bestimmten Organ zu unterwerfen. Dies nach Maßgabe be-
schlossener Vereinsordnungen oder im Hinblick auf Verbandsordnungen/Richtlinien entsprechend § 4. 

2.   Jedes Mitglied ist verpflichtet, sich einer Ladung eines Ordnungsorgans Folge zu leisten und vor ihm 
wahrheitsgemäß auszusagen. 

3.   Gleiches gilt für Verfahren nach § 8 der Satzung. 
4.   Sollte es zwischen dem Verein und einem Mitglied zu Streitigkeiten aus dem Mitgliedschaftsverhältnis 

kommen, ist zunächst eine Klärung mit dem Gesamtvorstand herbeizuführen. Gegen eine Entscheidung 
des Gesamtvorstandes hat das betroffene Mitglied das Recht, die nächste Mitgliederversammlung anzu-
rufen. 

D. Die Organe des Vereins 

§ 12 Die Vereinsorgane 
1. Die Organe des Vereins sind: 

a) die Mitgliederversammlung, 

b) der Gesamtvorstand, 
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c) der Vorstand nach § 26 BGB. 

2.   Alle Organmitglieder sind ehrenamtlich tätig. 

§ 13 Ordentliche und außerordentliche Mitgliederversammlung 
1. Die Mitgliederversammlung ist das höchste gesetzgebende Organ des Vereins. 
2.   Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet in der Regel einmal jährlich statt. Die Einberufung erfolgt 

durch den Gesamtvorstand per Aushang im Vereinsheim (Schwarzes Brett) und/oder durch schriftliche 
Benachrichtigung aller Mitglieder. Zwischen dem Tag der Einberufung und der Mitgliederversammlung 
muss eine Frist von zwei Wochen liegen. Die Tagesordnung, die der Gesamtvorstand festlegt, ist der 
Einladung beizufügen. 

3.   Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn dies im Interesse des Vereins er-
forderlich ist. Absatz 2 gilt entsprechend. Das Minderheitenverlangen ist von mindestens 20 % der 
Vereinsmitglieder zu stellen. 

4.   Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Anzahl der an-
wesenden Mitglieder beschlussfähig. 

5.   Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von einem anderen 
Mitglied des Gesamtvorstandes geleitet. 

6.   Alle Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen per Handzeichen. Wenn der Antrag auf geheime Ab-
stimmung gestellt wird, entscheidet darüber die Mitgliederversammlung. 

7.   Jugendliche Mitglieder (unter 18 Jahren) haben kein Stimmrecht und sind nur mit der Zustimmung des 
Gesamtvorstandes zu den Versammlungen zugelassen. 

8.   Jedes Mitglied kann bis spätestens zwei Tage vor der Mitgliederversammlung schriftlich beim Gesamt-
vorstand eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Der Versammlungsleiter hat Ergänzungen der 
Tagesordnung, die von den Mitgliedern beantragt wurden, bekannt zugeben. Die Versammlung be-
schließt die Aufnahme von Ergänzungen der Tagesordnung. 

9.   Anträge zur Mitgliederversammlung können vom Gesamtvorstand und von den Mitgliedern eingebracht 
werden. Sie müssen eine Woche vor der Versammlung dem Gesamtvorstand schriftlich mit Begründung 
vorliegen. 

10.   Für die Zulassung von Dringlichkeitsanträgen zur Beratung und Beschlussfassung ist die einfache 
Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten erforderlich. Als Dringlichkeitsanträge sind nur solche An-
träge zulässig, die ihrer Natur nach nicht fristgerecht eingereicht werden konnten. Satzungsänderungen 
oder Auflösungsanträge sind von dieser Regelung grundsätzlich ausgeschlossen. 

11. Weitere Einzelheiten können vom Gesamtvorstand in einer Geschäftsordnung geregelt werden. 
§ 14 Zuständigkeit der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist ausschließlich in folgenden Vereinsangelegenheiten zuständig: 
1. Entgegennahme des Jahresberichts des Gesamtvorstandes; 
2. Entlastung des Gesamtvorstandes; 
3. Genehmigung des vom Gesamtvorstand aufgestellten Haushaltsplans für das nächste Geschäftsjahr; 
4. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Gesamtvorstandes; 
5. Wahl der Kassenprüfer; 
6. Änderung der Satzung und Beschlussfassung über die Auflösung/Fusion des Vereins; 
7. Ernennung von Ehrenmitgliedern/Ehrenvorständen. 
8. Beschlussfassung bzgl. Beschwerden über Vereinsausschlüsse 
9. Beschlussfassung über eingereichte Anträge 
10. Verabschiedung von Vereinsordnungen, soweit diese nicht nach Satzung oder Beschluss der Mitglieder-

versammlung in den Zuständigkeitsbereich des Gesamtvorstandes fallen. 
§ 15 Gesamtvorstand 
1. Der Gesamtvorstand des Vereins besteht aus: 

a) dem 1. Vorsitzenden, 

b) dem 2. Vorsitzenden, 

c) dem Kassenwart, 

d) dem Schriftführer 



Satzung des Reit- und Fahrvereins Assamstadt e.V., Stand Dez. 2007 

 6 

f) zwei Beisitzern (evtl. auch mehr). 
2. Der Gesamtvorstand kann ergänzt werden durch:  

a) Abteilungsleiter 
b) Sportwart 
c) Ausschussvorsitzende (Turnier-, Reitlehrer-, Wirtschafts-, Haushalts-) 
d) Gerätewart 
e) Pressewart 

3. Eine Personalunion ist unzulässig. 
4. Der Gesamtvorstand wird durch die Mitgliederversammlung gewählt. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. 

Eine Wiederwahl ist zulässig. Der Gesamtvorstand bleibt auch nach Ablauf der Amtszeit im Amt, bis ein 
neuer Gesamtvorstand gewählt ist. Abwesende können gewählt werden, wenn sie ihre Bereitschaft zur 
Annahme des Amtes vorher schriftlich erklärt haben. 

5. Scheidet ein Mitglied des Gesamtvorstandes vorzeitig aus, so kann dieses Mitglied nur durch Wahlen bei 
einer Mitgliederversammlung ersetzt werden. Die Aufgaben des ausgeschiedenen Mitglieds werden bis 
zum Ersatz von der restlichen Vorstandschaft mitgeführt.  

6. Die Mitglieder des Gesamtvorstandes haben in der Vorstandssitzung je eine Stimme. 
7. Sitzungen des Gesamtvorstandes werden durch den 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 2. 

Vorsitzenden, einberufen. 
8. Der Gesamtvorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben 
§ 16 Aufgaben und Zuständigkeiten des Gesamtvorstands 
1. Der Gesamtvorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die 

Satzung einem anderen Organ des Vereins übertragen sind. 
2. Der Gesamtvorstand hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung, 

b) Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung, 

c) Buchführung, Erstellung des Jahresberichts- und der Jahresrechnung 

d) Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern, 

e) Streichung von Mitgliedern aus der Mitgliederliste, 

f) Ausschluss von Mitgliedern. 

3-   Dem Schriftführer obliegt die Anfertigung der zur Erledigung der Beschlüsse des Vorstandes und der 
Mitgliederversammlung erforderlichen Schriftstücke. Er hat über jede Sitzung des Vorstandes und der Mit-
gliederversammlung ein Protokoll aufzunehmen, insbesondere die Beschlüsse aufzusetzen. Die Protokolle 
sind vom Schriftführer und dem Vorsitzenden zu unterzeichnen.  

4. Der Kassierer verwaltet die Kasse des Vereins, führt ordnungsgemäß Buch über alle Einnahmen und 
Ausgaben und hat der Mitgliederversammlung einen mit Belegen versehenen Rechnungsbericht zu er-
statten. Er nimmt alle Zahlungen für den Verein gegen seine alleinige Quittung in Empfang, darf aber 
Zahlungen für Vereinszwecke nur auf Anordnung des Vorsitzenden oder dessen Stellvertreters leisten.  

§ 17 Vorstand gem. § 26 BGB 
1. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 1. Vorsitzenden und den 2. Vorsitzenden ver-

treten. 
2. Es besteht Einzelvertretungsbefugnis. 
3. Die Vertretungsmacht des Vorstands ist dahingehend beschränkt, dass bei Rechtsgeschäften über einen 

Wert von mehr als 1000 Euro die Einwilligung des erweiterten Vorstands erforderlich ist. Grundstücks-
geschäfte unterliegen dem Zustimmungsvorbehalt der Mitgliederversammlung. 

§ 18 Beschlussfassung, Protokollierung 
1. Alle Organe des Vereins fassen ihre Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, 

soweit diese Satzung keine andere Regelungen vorsieht. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen 
werden nicht berücksichtigt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 1. Vorsitzenden. 

2.   Eine Stimmrechtsübertragung ist ausgeschlossen. 
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3. Alle Beschlüsse der Organe sind schriftlich zu protokollieren und vom jeweiligen Protokollführer und vom 
Leiter der Versammlung zu unterzeichnen. 

§ 19 Ausschluss vom Stimmrecht 

1. Der Anwendungsbereich des gesetzlichen Stimmverbots des § 34 BGB bleibt durch die Satzung un-
berührt. 

2. Mitglieder und Organmitglieder des Vereins sind bei folgenden Entscheidungen vom Stimmrecht aus-
geschlossen: 

 a) Beschlussfassung über die vertragliche Beziehung und deren Inhalt mit dem Verein 

 b) Abberufung aus der Organstellung, gleich aus welchem Grund 

 c) Erteilung der Entlastung 

 d) Ausschluss aus dem Verein 

 e) Verhängung von Vereinsstrafen und Ordnungsmitteln. 

3. Mitglieder und Organmitglieder sind ferner vom Stimmrecht ausgeschlossen, wenn der Verein über die 
Befreiung von einer Verbindlichkeit gegenüber dem Verein zu entscheiden hat. 

4. Allgemein besteht auch ein Stimmverbot, wenn der Beschlussgegenstand die Vornahme eines Rechts-
geschäfts mit einer einem Mitglied oder Organmitglied nahe stehenden Person betrifft (z. B. Ehegatte, Ver-
wandte und Verschwägerte bis zum 2. Grad). 
 

E. Vereinsjugend 

§ 20 Die Vereinsjugend 
1. Die Jugend des Vereins führt und verwaltet sich selbständig und entscheidet über ihre Finanzmittel im 

Rahmen der Grundsätze nach § 3 dieser Satzung unter Berücksichtigung der jeweiligen Aufgaben-
stellung des Vereins. 

2. Das nähere regelt die Jugendordnung, die von der Jugendvollversammlung des Vereins beschlossen 
wird. Die Jugendordnung darf den Vorgaben dieser Satzung nicht widersprechen. Im Zweifelsfall gelten 
die Regelungen dieser Satzung. 

3. Der Nachweis über die sachgerechte Verwendung der Mittel erfolgt innerhalb der Jugendabteilung. Dem 
Vereinsvorstand oder dem/der vom Verein damit Beauftragtem gegenüber ist die Jugendabteilung 
rechenschaftspflichtig. Ihm/Ihr ist jederzeit Einblick in die Nachweisführung zu geben.  

3.   Der/die Vereinsjugendleiter/in bzw. der/die Stellvertreter/in sind Mitglieder des Gesamtvorstandes. 
4.   Die Vereinsjugend erfüllt ihre Aufgaben im Rahmen dieser Vereinssatzung, der Jugendordnung sowie 

der Beschlüsse der Jugendvollversammlung. 
5.   Die Vereinsjugend ist zuständig für alle Jugendangelegenheiten des Vereins. 

F. Sonstige Bestimmungen 

§ 21 Satzungsänderungen 
1. Über Satzungsänderungen entscheidet die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln 

der abgegebenen gültigen Stimmen. 
2.   Anträge auf Satzungsänderungen müssen mindestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim 

Gesamtvorstand eingereicht werden. 
§ 22 Vereinsordnungen 
1. Der Gesamtvorstand ist ermächtigt u. a. folgende Vereinsordnungen bei Bedarf zu erlassen: 

a) Ehrenordnung, 

b) Beitragsordnung, 

c) Finanzordnung, 

d) Geschäftsordnung, 

e) Verwaltungs- und Reisekostenordnung. 

§ 23 Kassenprüfung 
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1. Die Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer, die nicht dem Gesamtvorstand oder einem 
sonstigen Vereinsorgan angehören dürfen. 

2. Die Amtszeit der Kassenprüfer entspricht der des Gesamtvorstandes. 
3. Die Kassenprüfer prüfen einmal jährlich die gesamte Vereinskasse mit allen Konten, Buchungsunter-

lagen und Belegen und erstatten dem Gesamtvorstand und der Mitgliederversammlung darüber einen 
Bericht. 

G. Schlussbestimmungen 

§ 24 Auflösung des Vereins und Vermögensanfall 
1. Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von vier Fünfteln der abgegebenen gültigen Stimmen er-

forderlich. 
2. Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind im Falle der Auflösung der 1. und 2. 

Vorsitzende als die Liquidatoren des Vereins bestellt. 
3. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das Ver-

mögen des Vereins an die Gemeinde Assamstadt, die es unmittelbar und ausschließlich für gemein-
nützige Zwecke zu verwenden hat. 

§ 25 Gültigkeit dieser Satzung, Schlussbestimmungen 
1. Diese Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am 18.01.2008 beschlossen. 
2.  Die Satzung tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 
3. Alle bisherigen Satzungen des Vereins treten zu diesem Zeitpunkt damit außer Kraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


